
Zeitschrift: Neues Berner Taschenbuch

Herausgeber: Freunde vaterländischer Geschichte

Band: 23 (1917)

Artikel: Das Gesellschaftshaus zu den Kaufleuten in Bern

Autor: Ischer, Rudolf

Kapitel: Waisenkommission

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-129139

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 24.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-129139
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


— 77 —

routbe bte einricßtung zu fcßwetfättig, bk 'Baßt
bex Sifeungeit unb bie Velaftung bet Vorgefefeten zu
groß. SJean mußte beSßalB an AtbeitSteilung unb
Ueberttagung eines Seils bet Vetantwottticßfeit auf
auSgefcßoffene ©tubengefeiten beuten, bie fonft nicßt
Votgefefete waten. 1725 fam zuetft bet VorScßtag,
eine ©elb* unb SBaifenfommtffion zu fcßaffen. 1727
jefete man bann üorerft eine (MbanmenbungSfom*
intffion aus 3 Vorgefefeten unb 3 ©tuBengefeflen ein
mit ber Veüollmäcßtigung zu ©elbanlagen innetßalb
be« SanbeS. 1729 folgte bie ©tünbung bet SBaifen*
fommtffion, Befteßenb auS 3 VotgeSefeten unb 2

Stubengcfetten, füt VotmunbfdjaftSgefdt)äfte. ©abet
roaten bet amtierenbe unb ber gewefene SedelmeiSter
unb bex StubenScßreiBer. Veibe Sommtffionen ßieltm
befonbere Sifeungen ab, bocßi mußten alle wicßtigeten
(Mefdjiäfte üon ben VotgeSefeten Beftätigt wetben unb
routben alSo nut üotßetaten. 1757 erging an bie

Votgefefeteu bie btingenbe SJeaßnung, aus feinet
anbeten Utfadje als auS „SeibeSnot" üon ben Stfe*

ungen wegzuBteiBen. 1764 oetetntgte man bie ©elb*
unb SBaifenfommtffion untet bem Seamen

SBotfettfommtffwtt.

etftet Vräfibent wutbe Sanbüogt Stobt üon
SJtotfee. Sßm tüßinte matt wie jebem tteugewäßßen
Vräfibenten „angeBoßme ©ejterität" nacß. Sie
SBaifenfommiffion ßatte nun alte ©elb* unb Vor*
munbfcßaftsfacßett zu ertebigen. Stur wicßtige ent*
fcßeibungen wutben bem VotgefefetenBott üorBeßaßm,
wie aucß bie Vortecßnung, wäßrmb bem ©rofeett
Vott feine ftüßeten ©efcßäfte zufamen. ©ie SBatfett*
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wurde die Einrichtung zu schwerfällig, die Vahl
der Sitzungen und die Belastung der Vorgesetzten zu
groß. Man mußte deshalb an Arbeitsteilung und
Uebertragung eines Teils der Verantwortlichkeit auf
ausgeschossene Stubengesellen denken, die sonst nicht
Vorgesetzte waren. 1725 kam zuerst der Borschlag,
eine Geld- und Waisenkommisfion zu schaffen, 1727
setzte man dann vorerst eine Geldanwendungskommission

aus 3 Vorgesetzte» und 3 Stubengesellen ein
mit der Bevollmächtigung zu Geldanlagen innerhalb
des Landes. 1729 folgte die Gründung der
Waisenkommission, bestehend aus 3 Vorgesetzten und 2

Stubengesellen, für Vormundschaftsgeschäfte. Dabei
waren der amtierende und der gewesene Seckelmeister
und der Stubenschreiber. Beide Kommissionen hielten
besondere Sitzungen ab, doch mußten alle wichtigeren
Geschäfte von den Vorgesetzten bestätigt werden nnd
wurden also nur vorberaten, 1757 erging an die

Vorgesetzten die dringende Mahnung, aus keiner
anderen Ursache als aus „Leibesnot" von den

Sitzungen wegzubleiben, 1764 vereinigte man die Geld-
und Waisenkommisfion unter dem Namen

Waifenkommission.

Erster Präsident wurde Landvogt Rodt vou
Morsee. Ihm rühmte man wie jedem neugewählten
Präsidenten „angebohrne Dexterität" nach. Die
Waisenkommission hatte nun alle Geld- und Vor-
mundfchaftssachen zu erledigen. Nur wichtige
Entscheidungen wurden dem Vorgefetztenbott vorbehalten,
wie auch die Borrechnung, während dem Großen
Bott seine früheren Geschäfte zukamen. Die Waisen-
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fommiffion ßielt jeben elften SJcittroodj, fpätet feben
elften SamStag beS SJtonatS bie tegelmäßige Sifeung
ab unb fam außetotbentlicßietroeife, fo oft eS nötig
wax, zufammen. Sofat wat baS Säldjen im btitten
Stod. 1767 Befdjloß baS ©toße Vott, eine Sn*
Sttuftion füt bie Sßaifenfommiffion unb bie Veamten
aufzustellen. SBaifenfoinmtffionSptäftbeut SJcutacß

entwatf eine folcße unb legte fie 1769 bet SBaifen*
fommiffion bot. Slm 18. Sennet 1770 wutbe fte

üom Votgefefetenbott unb am 22. Febtuat oont
©toßen Vott mit Beftent ©auf angenommen.

©tefe gefdjtiebette Snftitiftion üon 1770 wax baS

etfte Stegleinettt, baS fidj bie ©efelifdjaft gab — üoi*
Bei waten nur Snftruftionen für bieSpänfelerunbtrie
Vutüetftampfe unb ©toßbottbeScßtüffe üorßanben —
unb blieb lange über bie Steüotution ßinauS in
©eltung (bis 1837). es wax fteiticß nut ein Seit*
tegtentent.

iSßt etftei Seit Beftimmt bte Aufgaben ber
SBatfenfommiffion. Sie fott auS einem Vräfibenten
unb adjt Affeffoten befteßen: zwei StanbeSgfiebetu,
biet anbetn Votgefefeten, bem Sedelmeiftet, beut

auSgebienten Sedelmeiftet unb ben beiben Stuben*
meiftem. SBenigftenS einmal im SJcoitat foll fie fidi
üerfammetn. Sßre Aufgaben finb: 1. Verwaltung
bet ©efellfdjaftSgütet, befonberS ©etbanroenbung unb
Vtüfung bex Stecßnmtgen. 2. Atmofen uttb Vetpfte*
gung bet Armen. Sie ßat BefonberS ben etat ber
Atmen aufzustellen, ißre Verpflegung zu Beforgen,
Seibtenten zu beroittigen unb bie SBaifen zu et*
zießen. 3. Voimuttbfcßaft unb Auffidjt üBet bk
SJtittel bet üon ©eSetlfeßaft auS Veüogteten.
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kommission hielt jeden ersten Mittwoch, später jeden
ersten Samstag des Monats die regelmäßige Sitzung
ab und kam außerordentlicherweise, so oft es nötig
war, zusammen. Lokal war das Sälchen im dritten
Stock. 1767 beschloß das Große Bott, eine

Instruktion für die Waisenkommission und die Beamten
aufzustellen. Waisenkommissionspräsident Mutach
entwarf eine solche und legte sie 1769 der
Waisenkommission vor. Am 18. Jenner 1770 wnrde sie

vom Vorgefetztenbott und am 22. Februar vmn
Großen Bott mit bestem Dank angenommen.

Diese geschriebene Instruktion von 1770 war das
erste Reglement, das sich die Gesellschaft gab — vorher

waren nur Instruktionen für die Hänseler und die

Pulverstampfe und Großbottbeschlüsse vorhanden -
und blieb lange über die Revolution hinaus in
Geltung (bis 1837). Es war freilich nur ein
Teilreglement.

Ihr erster Teil bestimmt die Aufgaben der
Waisenkommisfion. Sie foll aus einem Präsidenten
und acht Assessoren bestehen: zwei Standesgliedern,
drei andern Vorgesetzten, dem Seckelmeister, deni
ausgedienten Seckelmeister und den beiden
Stubenmeistern, Wenigstens einmal im Monat soll sie sich

versammeln. Ihre Aufgaben sind: 1. Verwaltung
der Gesellschaftsgüter, besonders Geldanwendung und
Prüfung der Rechnungen. 2. Almosen und Verpflegung

der Armen. Sie hat besonders den Etat der
Armen aufzustellen, ihre Verpflegung zu besorgen,
Leibrenten zu bewilligen und die Waisen zu
erziehen. 3. Vormundschaft und Aufsicht über die
Mittel der von Gesellschaft aus Bevogteten.
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©ie SBaifeitfomtnifjion wuxbe imiuet roidjtiger.

©ie ßieß fo Diele Sifeungen ab, baß ißre Verßanb*
lungen zum größten Seil bte SJcanuatbänbe füllen.
©ie lefete eingetragene ©tfeung üor ber Sieüolution
wat bie ber SBaifenfommtffion Dom 21. Spornet
1798.

©ie ©etbßeftßafte bei SSaifetifommiffion Beftan*
ben außer bet UeBetwacßung bet eigentlicßen Vet*
mögenSüetwaltung butcß ben ©ecfelmeiftet ßaupt*
fäcßlicß tu Vtüfung unb Vewiiliguitg Don ©elb*
anlagen. ©a§ waten zumeift ©atteßen gegen Vütg*
fcßaft obet Untetpfanb an ©efetlfcßaftsgenoffeit, fo
Z. V. 1767 an ben ©eßönfätbei ©eSgoutteS 2000 U\
1782 an Vfattet Sperrmann in Sffetten 1000 u
zur einricßtung einer Venfion für junge Seute, in
ber bann aud) Soßann Siubotf SBtjfe ein Saßr zu*
Bradjte; aber aucß ©arteßen an „Uffere". So würben
bem Scßußßeifeen Steiger 1757 auS eine Obligation
„mit fteuben" 8000 f6 gefießen. 1764 erßielt Spaupt*

mann Vincenz Sfcßatnet üon Velleoue gegen Vütg*
ScßaSt beS Hauptmanns Vetnßaib Sfdjatnet unb bes

Heim üon ©raffenrieb üon Söniz 800 ^ geließen.
Ober man erwarb ©üttbriefe, z- V. 1776 einen üon
3000 u auf %ab SSeifeenburg.

Stofe alter Vorfießt gab eS ßie unb ba Verlufte.
1701 wutben burd) einbradj Beim Sedetmeifter
1431 u 10 ß geStoßlen. ©ie ©eSeltfdjaft naßm ben

©cßaben auf ficß. SBeit größer war ber ©droben
Beim Bufammenbrucß bes VanfßaufeS SJcalacriba
im Saßte 172113). ©ie ©efellfcßaft wat Bei ber

»3) 35ergt. oonSBlülinen: 8am unb SDialactiba. S. T.
1897, ©. 137.
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Die Waisenkommission wnrde immer wichtiger.

Sie hielt so viele Sitzungen ab, daß ihre Verhandlungen

zum größten Teil die Manualbände füllen.
Die letzte eingetragene Sitzung vor der Revolution
war die der Waisenkommission vom 2l, Horner
1798.

Die Geldgeschäfte der Waisenkommisfion bestanden

außer der Ueberwachung der eigentlichen
Vermögensverwaltung durch den Seckelmeister
hauptfächlich in Prüfung und Bewilligung von
Geldanlagen. Das waren zumeist Darlehen gegen Bürgschaft

oder Unterpfand an Gesellschaftsgenofsen, so

z. B. 1767 an den Schönfärber Desgouttes 2000 A;
1782 an Pfarrer Herrmann in Jfferten 1000 M

zur Einrichtung einer Pension für junge Leute, in
der dann auch Johann Rudolf Whß ein Jahr
zubrachte; aber auch Darlehen an „Ussere". So wurden
dem Schultheißen Steiger 1757 auf eine Obligation
„mit frenden" 8000 A geliehen. 1764 erhielt Hauptmann

Vincenz Tscharner von Bellevue gegen Bürgschaft

des Hauptmanns Bernhard Tscharner und des

Herrn von Graffenried von Köniz 800 ^ geliehen.
Oder man erwarb Gültbriefe, z. B. 1776 einen von
3000 M auf Bad Weißenburg.

Trotz aller Vorsicht gab es hie und da Verluste.
1701 wurden durch Einbruch beim Seckelmeister
1431 W 10 IZ gestohlen. Die Gesellschaft nahm den

Schaden auf sich. Weit größer war der Schaden
beim Zusammenbruch des Bankhauses Malacrida
im Jahre 1721"). Die Gesellschaft war bei der

's) Vergl. von Mülinen: Law und Malacrida. B. T.
1897, S. 137.
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Vanf biefeS ißreS Angeßötigen mit 12,000 U be*

teiligt. ein anbetet ©tuBettgenoffe, Vattquier
©runet, SJeatacttbaS ©djwiegerfoßn, rettete butcß

AuSfauf bex Waffe 1722 für bte ©efettfeßaft 1980 ^
ober 6600 U, etwas übet bie Spätfte. ©aS ©elb
wutbe füt ben SpauSBau üerwenbet.

SBie forgfättig ©etbanwenbungen etwogen
wutben, Beweift fotgenbe ©teile auS einem ©ut*
aeßtett übet ein ©atteßen im Saßte 1768: „ein Vor*
feßfag, bei auf feinet Obetfläeße einen gtäitzettbm
©eßein zum Veften bet ©efettfeßaft ic. ßat; allein
SJtßwBß. bie ficß bemüßen, nicßt nut baS Aeufeetticße
bex ©inge, fonbern ißren innern SBett zu Bettadjten,
unb bie ficß nie Don bem allgemeinen Veften ber

©efellfcßaft entfernen fönnen, ßaben aucß ßier zer*
gliebert, gegen einanbet geßaßen unb fotooßt im
Allgemeinen atS VeSonbetn biefeS VotfcßtagS ge*

fäßtlicße Folgen wibet ben Sfufeen ber ©efellfcßaft
entbedt".

©et gelinge BinS, bei im Sanbe etßäßtid) War,
bie etfaßtung mit bei Vanf SJeatactiba unb Be*

fonbetS bie ©eßwietigfeit, ben BinS einzutteiben,
roenn üotneßme Spetteit bie ©eßulbuet roaien, gab
ben Anftoß zu ©elbanlagen im AuSlanbe. 1759
fegte man 10 bis 20,000 U in bex SBienet Vanf an,
bie aucß 1764 zu neuen Anlagen beftenS empfoßleit
routbe, roeil fie aucß roäßtenb beS fiebenjäßtigen
StiegeS bie Binfen tidjtig bezahlt ßatte. ©atum
fegte man 1766 roieber 4500 ©utben bort an unb
fogar SBaiSengelber, 1790 roiebet 2400 Stonen. 1791
etroaib bie ©eSetlfcßaft Sitef üon 3000 Sronen bes
41/8°/o SfnleißenS bei öfterteießifeßen Sanbftänbe. 1798
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Bank dieses ihres Angehörigen mit 12,000 M

beteiligt. Ein anderer Stubengenosse, Banquier
Gruner, Malacridas Schwiegersohn, rettete durch

Auskauf der Masse 1722 für die Gesellschaft 1980 ^
oder 6600 M, etwas über die Hälfte. Das Geld
wurde für den Hausbau verwendet.

Wie sorgfältig Geldanwendungen erwogen
wurden, beweist folgmde Stelle aus einem
Gutachten über ein Darlehen im Jahre 1768: „ein
Vorschlag, der auf seiner Oberfläche einen glänzenden
Schein zum Besten der Gesellschaft 2c, hat; allein
Mhwhh. die sich bemühen, nicht nur das Aeußerliche
der Dinge, sondern ihren innern Wert zu betrachten,
und die sich nie von dem allgemeinen Besten der

Gesellschaft entfernen können, haben auch hier
zergliedert, gegen einander gehalten und sowohl im
Allgemeinen als Besondern dieses Vorschlags
gefährliche Folgen wider den Nutzen der Gesellschaft
entdeckt".

Der geringe Zins, der im Lande erhältlich war,
die Erfahrung mit der Bank Malacrida und
besonders die Schwierigkeit, den Zins einzutreiben,
wenn vornehme Herren die Schuldner waren, gab
den Anstoß zu Geldanlagen im Auslande. 1759
legte man 10 bis 20,000 W in der Wiener Bank an,
die auch 1764 zu nenen Anlagen bestens empfohlen
wurde, weil sie auch während des siebenjährigen
Krieges die Zinsen richtig bezahlt hatte. Darum
legte man 1766 wieder 4500 Gulden dort an und
sogar Waisengelder, 1790 wieder 2400 Kronen. 1791
erwarb die Gesellschaft Titel von 3000 Kronen des
4Vs«/« Anleihens der österreichischen Landstände. 1798
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abet Befcßtoß bie SBaifettfoinmiffiott roegett ungün*
Stigetet Vebingungen ben Verfauf ber SBtenet Vanco*
Obligationen. — 1760 getaufte bxei Witten bex

engtifcß*oftinbifdßen Sompagnie wutben 1765 mit
gutem ©ewinn üetfauft. — 1768 befcßtoß man An*
lagen in ben bäntfcßen Fonbs unb in bet SpamButger
©tabt*Vanque. 1790 würbe baS bei ber bäntfcßen
Sanal*Sompagnie angelegte Sapital auf 10 Saßte
üettängett. — Ungtüdticß fiel bie Anlage bei ber
©tabt Süon aus. 1776 Befdjloß man, Bis auf 1000
Steutatet in Sßonei Obligattonen zu erwerben, gteieß*

zeitig mit SBiener*Vanf»Obligationen üon 10,000 u.
AtS bann im Saßte batauf baS etfte bänifcße Sapital
oon 1000 eteießStalem 1445 St. 15 V. gefünbigt
wutbe, etgänzte man es auf 1000 Steutalet unb
legte es in Sßon an. Viele Betnifcße ©efeltfcßaften
unb Vriüate Beteiligten fid) an bem ©efcßäfte, baS

Vanfiet Beerleber üermitteße. ©tefet übetgaB 1778
bk Sßonet Obligationen int Vertage üon 200,000
SiüteS, moüon bet ©efettfeßaft 12,000 StüteS ge*
ßötten, ißr zur Aufbewaßrung im Atcßtü. ©et ©e*
»ofitionSaft ift untetzeidjnet üon OBmann Siobt,

„President de la noble Abbaye des Marchands".
1784 Bot fid) ©efegenßrit, baS Sapital abzutöfm.
Statt beffen üertängerte man nod) im SJoüemBer

1789 bie Slnlage auf 10 Saßre gegen 5o/o ftatt
4% BinS. Sa, eS würbe üorgefeßlagen, nod) weitere
2800 Sronen in Sßon anzulegen, ©ie Vorgefefeten
befdjtoffen aber bann bodj, „wegen ©elbmanget im
Sanb, ber Sage bet ftanzöfifcßett Angetegenßeiten
unb anbem Vebenfen" bie üerfügBarett 17,000 U
im eigenen Sanbe anzulegen. AtS bann 1792 bie

6
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aber beschloß die Waisenkommission wegen ungünstigerer

Bedingungen den Werkauf der Wiener Banco-
Obligationen. — 1760 gekaufte drei Aktien der
englisch-ostindischen Kompagnie wurden 1765 mit
gutem Gewinn verkauft. — 1768 beschloß man
Anlagen in den dänischen Fonds und in der Hamburger
Stadt-Banque. 1790 wurde das bei der dänischen

Kanal-Kompagnie angelegte Kapital auf 10 Jahre
verlängert. — Unglücklich fiel die Anlage bei der
Stadt Lyon aus. 1776 beschloß man, bis auf 100«
Neutaler in Lyoner Obligationen zu erwerben, gleichzeitig

mit Wiener-Bank-Obligationen von 10,000 M.
Als dann im Jahre darauf das erste dänische Kapital
von 1000 Reichstalern ^ 1445 Kr. 15 B. gekündigt
wurde, ergänzte man es auf 1000 Neutaler und
legte es in Lyon an. Viele bernische Gesellschaften
und Private beteiligten sich an dem Geschäfte, das
Bankier Zeerleder vermittelte. Dieser übergab 1778
die Lhoner Obligationen im Betrage von 200,000
Livres, wovon der Gesellschaft 12,000 Livres
gehörten, ihr zur Aufbewahrung im Archiv. Der De-
positionsakt ist unterzeichnet von Obmann Rodt,
„?rs8icksnt cks Ia, iwdls àss UaroKanàs".
1784 bot sich Gelegenheit, das Kapital abzulösen.

Statt dessen verlängerte man noch im November
1789 die Anlage auf 10 Jahre gegen 5«/» statt
4«/« Zins. Ja, es wurde vorgeschlagen, noch weitere
2800 Kronen in Lyon anzulegen. Die Vorgesetzten
beschlossen aber dann doch, „wegen Geldmangel im
Land, der Lage der französischen Angelegenheiten
und andern Bedenken" die verfügbaren 17,000 M

im eigenen Lande anzulegen. Als dann 1792 die
s
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ftanzöfifdje Stegierung bie Vezaßlung ber Binfen
in Affignaten anBot, üertangte man Bares ©elb.
ABer 1793 mußten bie Originaßitet „bei Verturft
tßteS SapitatS" zum einfcßreiBen ober AuSwecßfetn
nacß VariS gefcßidt werben. 1795 üerfügte ber Sto*

tional*eonüent, bah bk Sijonet OBligatioitett ettt*
Webet in baS „Grand livre de la dette nationale
de France" eingefdjrieBeu obet in Affignaten bezahlt
roetben fotlten. ©ie ©efellfcßaft entfdjieb ficß für
einfdjteibung ißtet Fotbetuitgcu. Abet bie richtige
Beit bazu wutbe üon bem Vanfßaufe üetpaßt, ein
Vetfucß, bie Snfctiption nacßttägließ zu erlangen,
fcßeiterte. So mußten 3200 Stonen am enbe beS

SaßteS „wegen betmaüget Sage bei ©aeßen in
Franfreicß unter bie üerlütfttgen eapitalieu gefefet"
Wetben. 1797 etlattgte man wenigftens füt 1050 2.
be F- bte itacßtiäglicße einfd)tetbung ins Grand
livre de la dette. Stofe foldjet Vetlufte betrag ba*
Vetmögen zut Beit bex ftanzöfifcßen Vefefeung faft
100,000 Stonen.

©ie zweite Aufgabe bet SBaifenfoiumijfton Wat
bie Vefotgung beS ArmenmefenS. Unterftüfeungeu
notleibenber Angeßöriger waten üon jeßet bie mo*
tatifcße Vftidjt bet ©efellfcßaft unb ißt Smeä, unb
Veifpiete finben ficß' fdjon in ben ötteften SJtauualen.
1676 wutbe bie Vfßeßt butcß bie Vettelotbnung ge*
fefeticß. Von ba an fanben tegelmäßig am enbe
beS SaßteS obet ganz zu Anfang beS neuen bie
tigen üor bett Votgefefetett, nacß eütfüßtung bex

tigen üon ben Votgefefeten, nacß einfüßtung bei
SBaifenfommiffion üot biefer einzufinben ßätten. ©a
routben bie llnterftüfeungen feftgefefet. SlrbeitSfäßige
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französische Regierung die Bezahlung der Zinsen
in Assignaten anbot, verlangte man bares Geld,
Aber 1793 mußten die Originaltitel „bei Verlurst
ihres Kapitals" zum Einschreiben oder Auswechseln
nach Paris geschickt werden. 1795 verfügte der
National-Convent, daß die Lyoner Obligationen
entweder in das „<Ä3.Qck livrs cke ig, àstts nationals
às Kranes" eingeschrieben oder in Assignaten bezahlt
werden sollten. Die Gefellfchaft entschied sich für
Einschreibung ihrer Forderungen. Aber die richtige
Zeit dazu wurde von dem Bankhause verpaßt, ein
Versuch, die Inscription nachträglich zu erlangen,
scheiterte. So mußten 3290 Kronen am Ende des

Jahres „wegen dermaliger Lage der Sachen in
Frankreich unter die verlürstigen Capitalien gefetzt"
werden. 1797 erlangte man wenigstens für 1050 L.
de F. die nachträgliche Einschreibung ins (Zrami
livrs às la àstts. Trotz solcher Verluste betrug dss
Vermögen zur Zeit der französischen Besetzung fast

100,000 Kronen.
Wie zweite Aufgabe der Waisenkommisfion war

die Besorgung des Armenwesens. Unterstützungen
notleidender Angehöriger waren von jeher die
moralische Pflicht der Gesellschaft und ihr Zweck, und
Beispiele finden sich schon in den ältesten Manualen,
1676 wurde die Pflicht durch die Bettelordnung
gesetzlich. Bon da an fanden regelmäßig am Ende
des Jahres oder ganz zu Anfang des neuen die
tigen vor den Vorgefetzten, nach Einführung der

tigen von den Vorgesetzten, nach Einführung der

Waisenkommission vor diefer einzufinden hatten. Da
wurden die Unterstützungen festgefetzt. Arbeitsfähige
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ßieß mau zut AtBeit an, BefonbetS Bei ben S«bu*
Strien, bie üon ben Stefugietten eingefüßri waten
(«RatSbefeßt üon 1689). SÄan fotgte füt bie Stot*

armen butcß ABgaße üon Vtotgetteibe, Vezaßlung
beS SpauSzinfeS, Siefetung üon SIribetn unb Sitz*
neien. ©et Veftimmuug bex Atmofen ging feit bet
SJcitte beS 18. SaßrßunbettS bie Aufstellung eines
VoranfcßlageS üoran. Vefonbere ©orgfatt würbe auf
bie etzießung Bebütftiget Sinbei üerwcnbet. SJcan

fcßtoß füt fie umficßtige Seßtüetttäge ab, fotgte
für gute Scaßrung unb Steibung, fcßeute aber bei
SBiberfpeitftigen aucß, fdjärffte Veßanbtung nicßt,
Vtügel unb einfperrett in bet ©pinnftube bes

©PitalS14). ©eit 1756 fonnte man bie Snaben in
baS neuetricßtete SBaifenßauS fdjiden, bis fte aß
genug zut etternung eines VerufeS waren. SJcan

bezaßße bort ein Sifcßgelb Don 30 Sronen. Aud)
in baS Sßunet SBaifenßauS fcßtdte man Snaben,
unb baS Bucßt* obet StafpefljauS in Vafel benüfete

mau zut Bäßmung bei SBiberfpenftigen. VeSottbers
biet SJeüße üerutSacßten bte Utteßelicßeit, gegen beten
Slufnaßme man ficß aucß mit einet Sparte Sträubte,
bie uns faum nocß oerftänbticß ift. SBer auf Soften
ber ©eSetlfcßaft erzogen roorben roar, blieb fetjr lange
unter tßtet Aufficßt. Füt bie Speirat bebttrftc er bet

einroilligung bei SBaifmfommiffion, aucß wenn et
tängft meßtjäßrig war. Seicßtfinnige Speiratett
Wutben mit allen SJlittetn Befämpft. ©agegen Stattete
bie ©efellfcßaft Wäbdyen, bie wegßeitateten, mit

14) 3fdj muh midj biet auf ba$ Angemeine befcßränten
unb beßatte mit eine S)atfteHung ber ©inzelßeiten füt anbete
©elegenbeit oot.
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hielt man zur Arbeit an, besonders bei den Industrien,

die von den Refugierten eingeführt waren
(Ratsbefehl von 1689). Man sorgte für die
Notarmen durch Abgabe von Brotgetreide, Bezahlung
des Hauszinses, Lieferung von Kleidern und
Arzneien. Der Bestimmung der Almofen ging feit der
Mitte des 18. Jahrhunderts die Aufstellung eines
Boranschlages voran. Besondere Sorgfalt wurde auf
die Erziehung bedürftiger Kinder verwendet. Man
schloß für sie umsichtige Lehrverträge ab, sorgte
sür gute Nahrung und Kleidung, scheute aber bei
Widerspenstigen auch schärfste Behandlung nicht,
Prügel und Einsperren in dcr Spinnstube des

Spitals^). Seit 1756 konnte man die Knaben in
das neuerrichtete Waisenhaus schicken, bis sie alt
genug zur Erlernung eines Berufes waren. Man
bezahlte dort ein Tischgeld von 30 Kronen, Auch

in das Thuner Waisenhaus schickte man Knaben,
nnd das Zucht- oder Raspelhaus in Basel benützte

man zur Zähmung der Widerspenstigen. Besonders
viel Mühe verursachten die Unehelichen, gegen deren

Aufnahme man sich auch mit einer Härte sträubte,
die uns kaum noch verständlich ift. Wer auf Kosten
der Gesellschaft erzogen worden war, blieb sehr lange
unter ihrer Aufsicht. Für die Heirat bedurfte er der

Einwilligung der Waisenkommisfion, auch wenn er

längst mehrjährig war. Leichtfinnige Heiraten
wurden mit allen Mitteln bekämpft. Dagegen stattete
die Gesellschaft Mädchen, die wegheirateten, mit

Ich musz mich hier auf das Allgemeine beschränken
und behalte mir eine Darstellung der Einzelheiten für andere
Gelegenheit vor.
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einei AuSSteuer üon 50 bis zu 80 Sronen auS. ©ie
gleicße Strenge wie gegen Sinber übte bie ©efelt*
fcßaft aucß gegen erwadjfene Unterftüfete aus. Seidjt*
finnige SpauSßaßer, SrunfenBolbe, Faulenzer würben
üor bie SBaifenfommtffion gelaben unb aBgefanzeß.
SBenn baS nicßts ßatf, fpettte man fie auf ein Saßt
in bie Spinnftube. ©et Strenge entfpracß eine üäter*
ließe Fütfotge. Sranfe, Unterftüfete wie Unüermög*
ließe, feßidte man zu Vabefuren nacß Vaben,
©djinznaeß, auf ben ©utnigel, ttaeß SBeißenButg
obet aud) bloß ins Aeußete Vab. Familienftreitig*
feiten wutben üon bet SBaifenfommiffion gefeßtießtet.

Füt Vetfottett mit geringem Vermögen Bewilligte
bie ©efellfcßaft SetBrenten, inbem fie ißt Sapital
üBetnaßm unb ißnen bafüt ben boppeßen BinS aus*
zaßße. ©aS etfte Veifpiet bafüt finbet ficß fdjon
1732, bet AuSbtud Seibgebittg zuerft 1740. Ueber*
ßaupt würbe an bem ©tunbfafee feftgeßaßen, bah
bie ©efellfcßaft eine gtoße Familie fei, unb bie ein*
mifeßung in bie Verßäßniffe ber Angeßörigen zur
Spitfe wie zut Bueßt wutbe in einem SJtaße auS*
geübt, woüon man ßeutzutage faum meßt einen Ve*
gtiff ßat. ©te SBaifenfommtffion fpieße bie diolle
eines fttengen, aBer üorforgließen VaterS.

AtS britte Aufgabe ßatte bie SBaifenfommiffion
baS VormuttbfcfiaftStttefett. ©afür befaß fie weit*
geßenbe Sompetenzen. ©ie ernannte bie Vögte, prüfte
bie Stecßmmgen, entfeßieb über bie SebenSßaßung
ber SJeünbef, üerwaßrte bie SJcünbetgelber, entließ
bie Vormüuber, altes wie ßeute, aBer, ba bie obere
Snftanz, baS ©tabtwaifengeritßt, nur in Streitigen
Fällen in Sätigfeit trat, wat bie SBatfenfommiffiott
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einer Aussteuer von 50 bis zu 80 Kronen aus. Die
gleiche Strenge wie gegen Kinder übte die Gesellschaft

auch gegen erwachsene Unterstützte aus.
Leichtsinnige Haushalter, Trunkenbolde, Faulenzer wurden
vor die Waisenkommission geladen und abgekanzelt.
Wenn das nichts half, sperrte man sie auf ein Jahr
in die Spinnstube. Der Strenge entsprach eine väterliche

Fürsorge. Kranke, Unterstützte wie Unvermögliche,

schickte man zu Badekuren nach Baden,
Schinznach, auf den Gurnigel, nach Weißenburg
oder auch bloß ins Aeußere Bad. Familienstreitigkeiten

wurden von der Waisenkommission geschlichtet.

Für Personen mit geringem Vermögen bewilligte
die Gesellschaft Leibrenten, indem sie ihr Kapital
übernahm und ihnen dafür den doppelten Zins
auszahlte. Das erste Beispiel dafür findet sich schon

1732, der Ausdruck Leibgeding zuerst 1740. Ueberhaupt

wurde an dem Grundsatze, festgehalten, daß
die Gesellschaft eine große Familie sei, und die
Einmischung in die Verhältnisse der Angehörigen zur
Hilfe wic zur Zucht wurde in einem Maße
ausgeübt, wovon man heutzutage kaum mehr einen
Begriff hat. Die Waisenkommission spielte die Rolle
eines strengen, aber vorsorglichen Vaters.

Als dritte Aufgabe hatte die Waisenkommission
das Vormundschaftswesen. Dafür besaß sie
weitgehende Kompetenzen. Sie ernannte die Vögte, prüfte
die Rechnungen, entschied über die Lebenshaltung
der Mündel, verwahrte die Mündelgelder, entließ
die Vormünder, alles wie heute, aber, da die obere

Instanz, das Stadtwaisengericht, nur in streitigen
Fällen in Tätigkeit trat, war die Waisenkommisfion
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üiet felbftänbiget, als fie es ßeute gegenübet ber
OBerwaifenfammer unb bemStegierangSftattßaßeiift.

©aS äßeSte Veifpiel einer Veüogtung in unfern
SJcanuaten ift im Saßre 1584 bk eraennung bes

„fromen fürneßm unb Wßfen Sperrn Sobet VifeiuS"
zum Vogt füt Sacob ©djwtjfeet. Sm Saßre 1763
ßatte bie SBaifenfommtffion neun orbentließe Vor*
muttbfdjaften zu beaufficßtigen, wozu bann nocß eine

Anzaßl Familienüogtfd)aften famen. SBitwen unb
unüerßeiratete Frauen mit eigenem Vermögen
mußten Votmünbet ßaBen, butften fie abet felbei
Wäßten.

AtS anfeßautidjeS Veifpiel füt bett ©ang einet
fdjwietigen Votmunbfdßaft in jenet Seit gebe icß

ben großen Sfdjiffeti*SpanbeI15).

©abriet Sfcßiffeli wat untet Votmunbfdjaft ge*
ftelß. 1763 üettangte fein gleicßnamiget Soßn, bet
Spauptmann, baS Vetmögen beS VatetS üon bei
©efellfcßaft ßetauS, um es als Familienüogt zu üet*
matten. Von bei SBaifenfommiffiott abgewiefen,
wanbte et ficß an baS Stabtwaifengeiicßt, unb als
biefeS gegen ißn entfcßieb, weitet mit einet Suppli*
fation an bie ©näbigm Spetten beS tägticßen States,

©iefe fcßidtcn bie Vittfeßtift an bie Votgefefetm
bet ©efettfeßaft unb pettangten Vetidjt. ein fotdjt'i
wutbe üon bet SBaifenfommiffion auSgeatbeitet, unb
baraufßtn wiefen aud) bk ©näbigen Spetten ©abtiet
Sfdjiffeti ab. 1764 abex etlangte et eine eßefteuet

1S) Surftet ben Wlanualen finb aueb bie eiflenütdjen
Sttten ootßattbett. ©ie würben fürzlidj in einet SJacßlammev
beS 3utiftßaufeS aufgefunben unb finb jefet wieber bem

tfrdjio einoerleibt worben.
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Viel selbständiger, als sie es heute gegenüber der
Oberwaisenkammer und dem Regierungsstatthalter ist.

Das älteste Beispiel einer Bevogtung in unsern
Manualen ist im Jahre 1584 die Ernennung des

„fromen fürnehm und wysen Herrn Joder Bitzius"
zum Vogt für Jacob Schwytzer. Jm Jahre 1763
hatte die Waisenkommisfion neun ordentliche Bor-
mundschaften zu beaufsichtigen, wozu dann noch eine

Anzahl Familienvogtfchaften kamen, Witwen und
unverheiratete Frauen mit eigenem Vermögen
mußten Vormünder haben, durften sie aber felber
wählen.

Als anschauliches Beispiel sür den Gang einer
schwierigen Vormundschaft in jener Zeit gebe ich

den großen Tfchiffeli-Handel").
Gabriel Tschiffeli war unter Vormundschaft

gestellt. 1763 verlangte fein gleichnamiger Sohn, der
Hauptmann, das Vermögen des Vaters von der
Gesellschaft heraus, um es als Familienvogt zu
verwalten. Bon der Waisenkommisfion ahgewiesen,
wandte er sich an das Stadtwaisengericht, und als
dieses gegen ihn entschied, weiter mit einer Supplikation

an die Gnädigen Herren des täglichen Rates.
Diese schickten die Bittschrift an die Borgesetzten
der Gesellschaft und verlangten Bericht. Ein solcher

wnrde von der Waisenkommission ausgearbeitet, und
daraufhin wiesen auch die Gnädigen Herren Gabriel
Tschiffeli ab. 1764 aber erlangte er eine Ehesten«

Nutzer den Manualen sind auch die eigentlichen
Akten vorhanden. Sie wurden kürzlich in einer Dachkammer
des Zunfthauses aufgefunden und sind jetzt wieder dem

Archiv einverleibt worden.
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üon 2000 U auS bex SJcaffe beS üätetlidjen Vet*
mögenS unb bie BuSage, fpätet nodj 4000 u zu et*
Balten. Scadj btei Saßren erneuerte er baS ©efudj,
baß ißm bie Votmunbfdjaft Seines VaterS üBet*

tragen roetbe. ©ie SBaiSenfommiSSion wies ißtt
roiebet ab, unb es roieberßoßc fid) ber Vorgang üon
1763 bor Stabtwaifengeridjt unb diät. Spauptmann
Sfcßiffeti üermietete abet untetbeffen eigenmäcßtig
bas SpauS Seines VaterS „ßintet ben Spießern", unb
bie SBaifenfommiffion mußte beim SJtietet, Sanb*
üogt Senttet, einfptueß etßeBen. es fam zu neuen
Verßanbtungen üor bem Stabtroaifengertcßte. ©iefes
fpraeß am 15. September 1767 spauptmann Sfcßiffeü
bie Voimunbfcßaft übet feinen Vater zu, boeß fottte
er bex ©efellfcßaft VogtSrecßnung aBtegen, unb bie

Sitet blieben im Atcßiü zu Saufteuten. Sfdjiffeli
üerroeigette gteieß bie erfte Stecßnung nacß zwei
Saßtett (1769), ba ex nut ben Vetwanbten Stecßett*

fcßaft fcßulbig fei. et mußte abet naeßgeben. ©ie
SBatfenfommiffion paffiette abex 1770 bie erfte
Siedjnung aus üerfdjtebenen ©rünbett nicßt, ßaupt*
fäcßlid) weil ber Vogt ficß eine SBoßnung im üä*
tetlicßeti Spaufe etngetießtet ßatte, oßne bei SJcaffe

etroaS zu bezaßleti. ©ie Sacße max um fo unange*
neßmer, weit Spauptmann Sfcßiffeti feitßet ©toßtat
gewotben wat unb als foteßer felbft ©ife unb
Stimme unter ben Votgefefetm ßatte. ©ie nicßt
paffiette Stecßnung fam 1770 oox bie ©näbigen
Sperren, ©iefe roiefen fie an baS ©tabtwaifmgeridjt
zuxüd. ©ie ©efeflfcßaft üetwaßrte ficß bagegen, mit
Sfdjiffeli einen Vtozeß zu fußten, erflärte aber,
ißm baS Vermögen nicßt ßerauSgeben zu fönnen,
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von 2000 W aus der Masse des väterlichen
Vermögens und die Zusage, später noch 4000 W zu
erhalten. Nach drei Jahren erneuerte er das Gesuch,

daß ihm die Vormundschaft seines Baters
übertragen werde. Die Waisenkommisfion wies ihn
wieder ab, und es wiederholte sich der Vorgang von
1763 vor Stadtwaisengericht und Rat. Hauptmann
Tschiffeli vermietete aber unterdessen eigenmächtig
das Haus seines Vaters „hinter den Spichern", und
die Waisenkommisfion mußte beim Mieter, Landvogt

Jenner, Einspruch erheben. Es kam zu neuen
Verhandlungen vor dem Stadtwaisengerichte. Dieses
sprach am 15. September 1767 Hauptmann Tschiffeli
die Vormundschaft über seinen Bater zu, doch sollte
er der Gesellschaft Vogtsrechnung ablegen, und die

Titel blieben im Archiv zu Kaufleuten. Tschiffeli
verweigerte gleich die erste Rechnung nach zwei
Jahren (1769), da er nur den Verwandten Rechenschaft

fchuldig sei. Er mußte aber nachgeben. Die
Waisenkommission passierte aber 1770 die erste

Rechnung aus verschiedenen Gründen nicht,
hauptsächlich weil der Vogt sich eine Wohnung im
väterlichen Hause eingerichtet hatte, ohne der Masse
etwas zu bezahlen. Die Sache war um fo unangenehmer,

weil Hauptmann Tschiffeli seither Großrat
geworden war und als solcher selbst Sitz und
Stimme unter den Vorgesetzten hatte. Die nicht
passierte Rechnung kam 1770 vor die Gnädigen
Herren. Diese wiesen sie an das Stadtwaisengericht
zurück. Die Gesellschaft verwahrte fich dagegen, mit
Tschiffeli einen Prozeß zu führen, erklärte aber,
ihm das Vermögen nicht herausgeben zu können,
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benot eine Summe üon 15,000 U, bie butcß Sub*
fhtution nad) bem eriöfcßett beS SScßiffetifcßen
SIcanneSftammes bem Atmofmgute oetmadjt war,
auSgefcßieben unb fießergeftetß fei. So blieb bie
Sacße in bei ©cßwebe. Sfcßiffeti abet begann 1772
einen Vtozeß gegen ben ftüßeren Vogt feines VaterS,
ben Vrofeffot Stubolpß, wegen einer Summe, bie
bet einem ©eßstage üerforen gegangen war. ©ie
Vorgefefeten übernaßmen bie Vrozeßfoften für
Shibolpß. Sin VetmittlungSüetfucß fcßeiterte.
SidiffeU geroann ben Vtozeß.

3m Saßte 1773 petfucßte man, fidj zu einigen.
Sjdjiffett erflärte ficß beteit, bie oon ißm auSge*
gebenen Summen butd) Diet BinSfcßtiftett ftdjei*
aufteilen, aber bie SBaiSenfommiffion fanb bie Siebet*
beit ungenügenb. Sie wat bet SJeeinung, bas Stabt*
waifengetidjt habe babuxd), baß es bie Vogtstedjnung
Sfcßiffelts paffiett ßatte, bie ©efellfcßaft bet Auf*
Siebt übet bte Vogtfdjaft entßobett, unb befeßränfte
fidy nut nodj auf baS Vetlangen, bie fubftituiettett
15,000 H müßten ficßetgefteltt wetben. ©atanßatteu
alle btei Bweige bex „woßtabentießen Familie
Sfdjiffeli", bie bet Seftatot Samuel Sfdjiffeli zu
eiben eingefefet, bas gteieße Snteteffe, ja ein gtößeres
als bas Slttnofengut bet ©efelifdjaft, baS eift nacß

beut StuSftetben beS SJcanneSftammeS fubStitutett wat.
©aS Stabtwaifengeiicßt entfeßieb, bie ©efelifdjaft ßaße

„bie ©iteftion übet bie Vogtfdjaft beS Spettn ©abtiet
Sfdjiffeli" zu beßaiten. Spauptmann Sfcßiffeti fotte
bex SBaifenfommiffion feine zweite Stecßnung üot*
legen unb Stcßerijeit füt bie Substituierte Summe
bieten. SScßtffelt weigerte fid), bet SBaifenfommiffion
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bevor eine Summe von 15,000 N, die durch
Substitution nach dem Erlöschen des Tschiffelischen
Mannesstammes dem Almosmgute vermacht war,
ausgeschieden nnd sichergestellt sei. So blieb die
Sache in der Schwebe. Tschiffeli aber begann 1773
einen Prozeß gegen den früheren Vogt seines Vaters,
den Profefsor Rudolph, wegen einer Summe, die
bei einem Geltstage verloren gegangen war. Die
Vorgesetzten übernahmen die Prozeßkosten für
Rudolph. Ein Vermittlungsversuch scheiterte.

Tschiffeli gewann den Prozeß.

Jm Jahre I 77Z versuchte man, sich zu einigen.
Tschiffeli erklärte fich bereit, die von ihm
ausgegebenen Summen durch vier Zinsschriften
sicherzustellen, aber die Waisenkommission fand die Sicherheit

ungenügend, Sie war der Meinung, das
Stadtwaisengericht habe dadurch, daß es die Bogtsrechnung
Tschiffelis pafsiert hatte, die Gesellschaft der Aufsicht

über die Vogtschaft enthoben, und beschränkte

sich nur noch aus das Verlangen, die substituierten
15,000 W müßten sichergestellt werden. Daranhatten
alle drei Zweige der „wohladenlichen Familie
Tschiffeli", die der Testator Samuel Tschiffeli zu
Erben eingesetzt, das gleiche Interesse, ja ein größeres
als das Almosengut der Gesellschaft, das erst nach

dem Aussterben des Mannesstammes substituiert war.
Das Stadtwaisengericht entschied, die Gesellschaft habe

„die Direktion über die Bogtschaft des Herrn Gabriel
Tschiffeli" zu behalten. Hauptmann Tfchiffeli solle
der Waisenkommission seine zweite Rechnung
vorlegen und Sicherheit für die substituierte Summe
bieten, Tschiffeli weigerte fich, der Waisenkommisfion



Steeßnung aBzulegen; et wetbe baS nut üot ©tabt*.
waiSengericßt tun. ©ie SBatfenfomntifSton ißtetfeits
wollte mit bet Vogtfcßuft aucß nidjtS meßr zu tun
ß-aben unb üettangte, baS ©tabtwaifmgeticßt folle
Wie bie etfte aucß' bie zweite Steeßnung paffieten.
©ie fcßoB bie ©uBftitutionSfotbetung ben nädjfteit
etben, BefonbetS bem eßotfeßteiber Sfeßiffeti zu.
©aS ©tabtwaifengericßt beßatrte auf feinem entfcßeib
unb fcßidte bie VogtStecßnung an bie ©efellfcßaft.
©ie SBaifenfoinmiffion fepte SSdjiffeli einen Sag
zut Vaffation an, beßanbelte bie Stedjnung am
2. Auguft 1773 uttb wies fte mit einem langen
©cßteiBen Polier Ausstellungen an Sfdjiffeli, bex

nidjt etfcßienen wat, zutüd. Am 30. SezemBet würbe
SSeßiSfeti gemaßttt, bie Steeßnung abzuänbetu. 1774

weigerte er ficß, baS zu tun, unb befcßwette ficß Beim

©tabtwatfengeticßt übet bte „unbegreifttcße" Sricßt*

Vaffation. erft auf eine brttte eintabung erfcßiett er,
aber aucß jefet fam feine einiguug zuftanbe. ©ie
SBaifenfommtffion mußte ficß ootläufig bamit zu*
ftieben geben, baß Vtubet unb ©cßwaget SfcßiffeliS
ißt einüerftänbniS mit ben Verßanbtungen erflärten,
bie bex Votmunb in feinet Stecßnung auffüßrte.
Spauptmann Sfcßiffeti follte füt bie 15,000 u eine

Obligation auSfteltett. ©aS roat bie zweite Stedj*

itiiitgSpaffatiott.
UntetbeSfett wutbe Spauptmann Sfcßiffeli Sanb*

Dogt üon Oton (1776). Sm näcßften Saßre ftaxb
bex beüotmunbete Vatet SScßiSSeli, unb Sanbüogt
Sfcßiffeli üetlangte bataufßin bie Auslieferung beS

Vermögens, ©ie SBaifenfommiffion üerweigerte bie
SpeiauSgaBe, weil bie Vebingung bet Obligation nicßt

Rechnung abzulegen; er werde das nur vor
Stadtwaisengericht tun. Die Waismkommission ihrerseits
wollte mit der Vogtschaft auch nichts mchr zu tun
haben und verlangte, das Stadtwaisengericht folle
wie die erste auch die zweite Rechnung passieren.
Sie schob die Snbstitutionsforderung den nächsten

Erben, besonders dem Chorschreiber Tschiffeli zu.
Das Stadtwaisengericht beharrte auf seinem Entscheid
und schickte die Vogtsrechnung an die Gesellschast.
Die Waisenkommisfion fetzte Tschiffeli einen Tag
zur Passation an, behandelte die Rechnung am
2. August 1773 und wies sie mit einem langen
Schreiben voller Ausstellungen an Tschiffeli, der
nicht erschienen war, zurück. Am 30. Dezember wurde
Tschiffeli gemahnt, die Rechnung abzuändern. 1774

weigerte er sich, das zu tun, und beschwerte sich beim
Stadtwaisengericht über die „unbegreifliche" Nicht-
Passation. Erst auf eine dritte Einladung erschien er,
aber auch jetzt kam keine Einigung zustande. Die
Waisenkommission mußte sich vorläufig damit
zufrieden geben, daß Bruder und Schwager Tschiffelis
ihr Einverständnis mit den Berhandlungen erklärten,
die der Vormund in seiner Rechnung aufführte.
Hauptmann Tschiffeli follte für die 15,000 M eine

Obligation ausstellen. Das war die zweite
Rechnungspassation.

Unterdesfen wurde Hauptmann Tschiffeli Landvogt

von Oron (1776). Im nächsten Jahre starb
der bevormundete Vater Tschiffeli, und Landvogt
Tfchiffeli verlangte daraufhin die Auslieferung des

Vermögens. Die Waisenkommisfion verweigerte die
Herausgabe, weil die Bedingung der Obligation nicht
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etfüllt fei. ©atüBet fam es zum Vtozefe mit beit

etBett. ©ie Sperren Sfcßiffeti, nämticß Sanbüogt
©abtiel in Oton, Sapitänleutnant ©aniel in Spol*

lanb, Obtift (fpätet ©enetal) ©aüib Friebrid) in
fgt. farbinifdjett ©teuften, Spauptmann emanuel in
Viemont, Vfattet Victot Anton in Oberbießbacß,
©atzfaftor ©amuel in Aelen unb Fütfüteeßet
Stubotf Sfcßiffeli madjten etft 1779 Vorfcßtäge „zur
Sitgung ber wegen ber erbfcßaft beS Beüogtet ge*
weSenen Sperrn ©abriet Sfcßiffeti mit ber ©efelt*
fcßaft oBwattenben ©treitigfeiten". ©ie üetfptacßen,
nacß Vaffation bex btitten unb fefetett Steeßnung

füt ben Vatet ©abtiel Sfdjiffeli bet SBaifenfom*
miffion Dolle enttabnis zu etteiten unb gegen AuS*
liefetung beS Vermögens bie jnbftttuierten 15,000 tt
zu „tefunbieten". Am 8. April 1780 fam bie eini*
gung zuftanbe. Sanbüogt ©aßtiet SScßiffett zu
Oton unb feine Verwanbten erßielten bie ßtnter*
legten BinSfdjriften im Vertage üon 450 Sronen
5 Vafeen. ©ie Stellten eine Obligation im Vertage
üon 15,000 U auS unb anetfannten bie ©tiftung
einet Sfcßiffeti*Sifte auf ©tunb biefeS SapitatS, üer*
pfticßteten ficß, an ben jeweiligen Scufenießet 4°/o

BinS zu bezaßlen unb bie ©umme fetbft inneißatb
ber näeßften 20 Saßre ber ©efellfcßaft üott aBzu*

tragen, ©ann Sollte bie Obligation zutüdgegebett
wetben, baS Sapitat abet nacß bem AuSStetben bet
betecßtigten Scufenießet gemäß bet SeftamentS*
Bestimmung bem Atmofengute zu Saufleuten zu*
fallen. AtS im Sennet 1781 bie Obligation ins
©ewötbe gelegt wetben fonnte, wat nad) faft 18

SaBten bet Sfcßiffeti*SpanbeI erlebigt. er ift ein
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erfüllt sei. Darüber kam es zum Prozeß mit den

Erben. Die Herren Tfchiffeli, nämlich Landvogt
Gabriel in Oron, Kapitänleutnant Daniel in
Holland, Obrist (später General) David Friedrich in
kgl. sardinischen Diensten, Hauptmann Emanuel in
Piémont, Pfarrer Victor Anton in Oberdießbach,
Salzfaktor Samuel in Aelen und Fürsprecher
Rudolf Tschiffeli machten erst 1779 Vorschläge „zur
Tilgung der wegen der Erbschaft des bevogtet
gewesenen Herrn Gabriel Tschiffeli mit der Gesellschaft

obwaltenden Streitigkeiten". Sie versprachen,
nach Passation der dritten und letzten Rechnung
für den Vater Gabriel Tschiffeli der Waisenkommisfion

volle Entladnis zu erteilen und gegen
Auslieferung des Vermögens die substituierten 15,900 A
zu „refundieren". Am 8. April 1780 kam die Einigung

zustande, Landvogt Gabriel Tschisfeli zu
Oron und seine Verwandten erhielten die hinterlegten

Zinsschriften im Betrage von 450 Kronen
5 Batzen. Sie stellten eine Obligation im Betrage
von 15,000 W ans und anerkannten die Stiftung
einer Tfchiffeli-Kiste auf Grund diefes Kapitals,
verpflichteten sich, an den jeweiligm Nutznießer 4«/»'

Zins zu bezahlen und die Summe felbst innerhalb
der nächsten 20 Jahre der Gesellschaft voll
abzutragen. Dann sollte die Obligation zurückgegeben
werden, das Kapital aber nach dem Aussterben der
berechtigten Nutznießer gemäß der Testamentsbestimmung

dem Almosengute zu Kaufleuten
zufallen. Als im Jmner 1781 die Obligation ins
Gewölbe gelegt werden konnte, war nach fast 18

Jahren der Tschiffeli-Handel erledigt. Er ist ein
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Veifpiel füt bie SJiüßfeligfeit beS VotmunbfcßaftS*
WefenS. ©ettu bet etzäßße Vettauf erforberte eine
Uttzaßt oon ©tfeungen, Vetatungen, ©utacßtett unb
©cßteibereien. ©ie üBrigen Votmuttbfcßaften w'iefen

aud) oft ©cßwietigfeiten auf, abet bodj feine fo lang*
wietigen unb außerorb entließ unangeneßntett. Für
Arbeit ber SBaifenfommtffion war alfo teidjtieß
gefotgt, unb baS butcßauS uttbefolbete Amt bex

SJeitgliebet etfotbette große Opfetwilligfeit.
Att Sanbüogt ©abfiel Sfcßiffeli Don Oton wutbe

Wie zut Stonie 1784 ftettoetttetenbei unb 1785

Witflicßei Vtäftbent bet SBaifenfontmiffioit, bie et
fo mancßeS Saßt in Atem geßalten ßatte. Sm et*
nennuttgSfcßteibeit ßeißt eS u. a.: „zumal bie attge*
mein betannte gtünbtidje eittfießtett uttb wußten
gefetlfcßaftlicßett ©efütttungen ew. woßlgeBotm
SJeßgß. bie zuüeificßtticße Spoffnung geBen, bah unter
Sero ffuget Seitung uttb Vorfife bie wießtigen ©e*
fdjäfte — zum allgemeinen Veften werben
beßanbelt unb Doltfüßrt wetben". er befam bie ©üßig*
feit bes Amtes zu foften, als ißm im Saßte 1788
bie Vftegettn eines uneßeltdjen StttbeS btoßte, es

ißm inS SpauS zu bringen, wenn et als SBaifen*
fommifftonSptäfibent ben Vatet beS SinbeS nicßt

zut Vezaßlung bet Alimente zwinge.
©abtiel Sfdjiffeli ftatB 1795 als OBetüogt zu

Vibeiftetn uttb Bitttertieß 8787 Srottett Vermögen
unb 26,789 Sronen Scßulben, So bah für bie „er&S*
maffe" ber ©eßStag angerufen unb SBitwe unb
Sinber üon bet ©efelifdjaft etßaßen wetben mußten,
©et SJcanneSftamm beS ©efdjtecßtes ift in biefem
Saßtßunbett auSgeftotben. ©ie Familie Sfcßiffeti

Beispiel für die Mühseligkeit des Vormundschafts-
Wesens. Denn der erzählte Verlauf erforderte eine
Unzahl von Sitzungen, Beratungen, Gutachten und
Schreibereien. Die übrigen Vormundschaften wiesen
auch oft Schwierigkeiten auf, aber doch keine so

langwierigen und außerordentlich unangenehmen. Für
Arbeit der Waisenkommisfion war also reichlich
gesorgt, und das durchaus unbesoldete Amt der

Mitglieder erforderte große Opferwilligkeit.
Alt Landvogt Gabriel Tschiffeli von Oron wurde

wie zur Ironie 1784 stellvertretender und 1785,

wirklicher Präsident der Waisenkommisfion, die er
fo manches Jahr in Atem gehalten hatte. Jm
Ernennungsschreiben heißt es u. „zumal die allgemein

bekannte gründliche Einsichten und wahren
gesellschaftlichen Gesinnungen Ew. wohlgeboren
Mhgh. die zuversichtliche Hoffnung geben, daß unter
Dero kluger Leitung und Borsitz die wichtigen
Geschäfte — zum allgemeinen Besten werden
behandelt und vollführt werden". Er bekam die Süßigkeit

des Amtes zn kosten, als ihm im Jahre 1788
die Pflegerin eines unehelichen Kindes drohte, es

ihm ins Haus zu bringen, wenn er als Waisen-
kommifsionsvräsident den Vater des Kindes nicht
zur Bezahlung der Alimente zwinge.

Gabriel Tschiffeli starb 1795 als Obervogt zu
Biberstein und hinterließ 8787 Kronen Vermögen
und 26,789 Kronen Schulden, so daß für die „Erbs-
masfe" der Geltstag angerufen und Witwe und
Kinder von der Gesellschaft erhalten werden mußten.
Der Mannesstamm des Geschlechtes ist in diesem

Jahrhundert ausgestorben. Die Familie Tschiffeli
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Don Sceuenftabt ift mit ben atten Vietet SScßiffeti
ntcfit berwanbt.

©ie öäufelcriommtffion.

Bur Ausübung ber SJtarftaufficßt unb Fedung
pon ©ewürzüutba-, SJeaß unb ©ewicßt warm bie
•N>aitfeler ber ©efellfcßaft ba. Aber zu Betten tonnten
fie ißter Aufgabe faum genügen, befonberS als bie
ftanzöfifcßen Ftücßtlinge ißt ©ewetBe zu tteißen an*
fingen unb fidfj butgettieße SpanbefSleute mit ißnen
in unetlaubte SpanbetSüeibinbitugeu einließen, ©azu
fam bie einmifdjung beS Sommetzien*9tateS, ber
1703 genaue AuSfunft barübet üettangte, Wie weit
fidj bie Fteißeiten bei ©efellfcßaft erftredten. Bur
Aßroeßi gegen eingriffe in bie Stedjte SaufleutenS
Wutbe 1704 eine befonbete Späitfetettommifftoit ein*
gefüßtt. Sie ßatte Diele ©efcßäfte zu ettebigen unb
ßtelt bis 1719 üietunbbteißig befonbete ©ifeungen
ab. Sann etlofd) fie unüetmetft. Sibet 1736 lebte
iie wiebet auf, ba man fie zut Vrüfung ber üon ben

Spänfeletn etngeieidjten Vcfdjroetben nötig ßatte. ©ie
naßm ficß z- V. im Saßte 1745 bet ©adjbedet an,
ba ©ed Sdjeurmeiftei ficß übet Slbbtucß beS Ver*
bienftes burcß Frentbe unb AuSbutget beflagte. Seit
1748 wutbe bie SpänSeletfontmiffion zu einet ftän*
btgeu einttdjtung. Sie zaßtte 6 SJtttgliebet, Beauf*
fießtigte bie AufgaBett bet Spänfelet unb roaeßte über
bte Fteißeiten. ©ie Anfrage bes SommerzimrateS,
ob bie ©efelifdjaft geneigt wäre, ißre Stecßte an ein
neu zu grünbenbes SpanbelSgeticßt aBzutteteu, würbe
nacß einem auSfüßrlicßm ©utaeßtm aBfcßlägig be*

antwottet (Septembet 17551 Sänge 3eit fanb bie
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von Neuenstadt ist mit den alten Bieler Tschiffeli
nicht verwandt.

Die HMfelerkommission.

Zur Ausübung der Marktaufficht und Feckung

von Gewürzpulver, Maß und Gewicht warm die

Mnfeler der Gefellschaft da. Aber zu Zeiten konnten
sie ihrer Aufgabe kaum genügen, besonders als die
sranzösischen Flüchtlinge ihr Gewerbe zu treiben
ansingen und sich bürgerliche Handelsleute mit ihnen
in unerlaubte Handelsverbindungen einließen. Dazu
kam die Einmischung des Kommerzien-Rates, der
1793 genaue Auskunft darüber verlangte, wie weit
sich die Freiheiten der Gesellschaft erstreckten. Zur
Abwehr gcgen Eingriffe in die Rechte Kaufleutms
wurde 1794 eine besondere Hänselerkommifsion
eingeführt. Sie hatte viele Geschäfte zu erledigen und

hielt bis 1719 vierunddreißig besondere Sitzungen
ab. Dann erlosch sie unvermerkt. Aber 1736 lebte
sie wieder auf, da man sie zur Prüfung der von den

Hänfelern eingereichten Beschwerden nötig hatte. Sie
nahm sich z. B. im Jahre 1745 der Dachdecker an,
da Deck Scheurmeister sich über Abbruch des
Verdienstes durch Fremde und Ausburger beklagte. Seit
1748 wurde die Hanselerkommifsion zu einer
ständigen Einrichtung. Sie zählte 6 Mitglieder,
beaufsichtigte die Aufgaben der Hänseler und wachte über
die Freiheiten. Die Anfrage des Kommerzimrates,
ob die Gefellschaft geneigt wäre, ihre Rechte an ein
neu zn gründendes Handelsgericht abzutreten, würd«
nach einem ausführlichen Gutachten abschlägig
beantwortet (September 1755). Lange Zeit fand die
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